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Heilpraktiker für Physiotherapie 
Physiotherapeuten ohne die Zusatzausbildung Heilpraktiker für Physiotherapie sind nach 
wie vor weisungsgebunden und benötigen eine ärztliche Verordnung für therapeutische 
Maßnahmen. Die Verordnung bestimmt ausserdem die therapeutische Intervention.  
 
Mit einer Ausbildung zum Heilpraktiker für Physiotherapie entscheiden Sie sich für eine 
weitreichende Erweiterung Ihres Handlungsspielraums. Sie sind in der Lage, selbständig 
Diagnosen zu stellen und eigene Therapiekonzepte für Ihre Patienten zu entwickeln. 
 
 

Lernen und Studieren  
Die Prüfung kann seit dem 17. März 2010 absolviert werden. Es liegen wenige 
Prüfungsfragen und Erfahrungen vor. Es lässt sich jedoch soviel sagen, dass ein 
sehr umfangreiches Wissen auch im Bereich der Inneren Medizin, 
Notfallmedizin, Differentialdiagnostik, Infektionskrankheiten und invasiven 
Techniken vorausgesetzt wird. Die Prüfung ist beschränkt auf das Gebiet 
Physiotherapie, jedoch u. E. trotzdem sehr umfangreich. Viele Erkrankungen wirken auf 
den Bewegungsapparat ein und es wird ein fundiertes Wissen bezüglich dieser und 
weiterer Erkrankungen erwartet. 
 
 

Ihre Ausbildung  
Für die Vorbereitung auf die Prüfung haben wir ein fundiertes und umfassendes Konzept 
entwickelt: 
 
Mit modernsten Unterrichtsmethoden, der gezielten Auswahl erstklassiger, hoch- 
qualifizierter Dozenten sowie der sinnvollen Kombination aus Theorie und Praxis im 
Unterricht schaffen wir für Sie die beste Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss 
Ihrer Ausbildung.  
 
Für viele Studierende ist es unseren Erfahrungen zufolge aber ebenso wichtig, ihre Ausbildung 
sowohl berufsbegleitend als auch kompakt und zügig durchführen zu können. Dazu sind 
Wochenendseminare ideal geeignet. 
 
Mit Campus_hp haben wir ein Schulungsmodell entwickelt, das genau auf diese Bedürfnisse der 
Studierenden zugeschnitten ist: Sie lernen bei uns mit einem hohen Maß an Effizienz und 
festigen Ihre Kenntnisse durch eine sinnvoll sich ergänzende Kombination aus Theorie und 
Praxis. Mit System bereiten wir Sie umfassend und gezielt auf die Prüfungen beim 
Gesundheitsamt vor.  
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Gute Gründe für die Ausbildung bei Campus-hp 
 

• Die Ausbildung ist kompakt strukturiert, bietet jedoch genügend Raum für die 
Vertiefung des Lernstoffs, da die meisten Teilnehmer berufstätig sind. 

 
• Wir arbeiten ausschliesslich mit hochqualifizierten Dozenten (z. B. Ärzte und 

Humanmediziner im praktischen Jahr). 
 
• Wir legen grössten Wert auf fundierte und sehr gut strukturierte Skripten mit 

umfangreichem Bildmaterial, daher erstellt die Schule ihre Skripten selbst.  
 

• Der Unterricht lehnt sich an die Prüfungsanforderungen. Sie erhalten ein 
umfangreiches Skript, daß didaktisch gut strukturiert, so ausführlich wie nötig und 
so kompakt wie möglich auf die Anforderungen zugeschnitten ist.  

 
• Wir arbeiten mit moderner Kommunikationstechnik (Bildpräsentationen, 

Filmmaterial, Blickdiagnostik auf Powerpoint). 
 

• Interaktives Lernen über unsere Homepage kann kostenlos genutzt werden. 
 

• Laufende Überprüfung des Lernstoffes im Rahmen von internen Prüfungen. 
 

• Das Prüfungstraining zur Vorbereitung auf die Amtsarztprüfung ist von Anfang an 
in die Ausbildung integriert. Die letzte Kurseinheit bildet ein reines 
Prüfungstraining mit schriftlich und mündlich simulierten Trainingseinheiten.  

 
• Telefonsprechstunden zur individuellen Betreuung unserer Schüler. 

 
• Die Unterrichtsgruppen sind klein (bis ca. 18 Teilnehmer). 

 
• Praktische Kurse zur Anamnese, klinischer Untersuchung und Injektionstechniken.  

 
• Lernen mit System! Der Lernstoff ist in Themenbereiche gegliedert. Jedes 

Organsystem wird aus dem Blickwinkel der Anatomie, Physiologie, Pathologie, 
Differentialdiagnostik und der klinischen Untersuchung betrachtet.  

 
• Die Stundenpläne werden im Internet (Passwortbereich) hinterlegt. 

 
• Ergänzende Sonderseminare wie z. B. Labordiagnostik, Notfallmedizin,  

Injektionstechniken, Gesetzeskunde und Hygiene und Prüfungstraining runden 
Ihre Ausbildung ab.  

 
 
 
„Das Streben nach Wissen ist eine natürliche Veranlagung aller Menschen.“ 
Aristoteles 
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Die Kursgestaltung 
 
 
Inhalt der Überprüfung 
Es handelt sich hier um die Vorgaben des Referates für Gesundheit und Umwelt in 
München. 
 
• Berufs- und Gesetzeskunde einschließlich rechtlicher Grenzen der nichtärztlichen 

Ausübung der Heilkunde, 
• Grenzen und Gefahren diagnostischer und therapeutischer Methoden der Heilpraktiker 

beschränkt auf das Gebiet der Physiotherapie 
• Grundkenntnisse der Anatomie, pathologischen Anatomie, Physiologie und 

Pathophysiologie beschränkt auf das Gebiet der Physiotherapie 
• Grundkenntnisse in der allgemeinen Krankheitslehre, Erkennung und Unterscheidung 

von Volkskrankheiten, insbesondere der Stoffwechselkrankheiten, der Herz-Kreislauf- 
Krankheiten, der degenerativen und der übertragbaren Krankheiten, der bösartigen 
Neubildungen, 

• Differentialdiagnostische Kenntnisse zu Erkrankungen des Bewegungsapparats,  
• Grundkenntnisse psychischer Krankheiten als Differentialdiagnose,  
• Erkennung und Erstversorgung akuter Notfälle und lebensbedrohender Zustände, 
• Technik der Anamneseerhebung; Methoden der unmittelbaren Krankenuntersuchung 

(Inspektion, Palpation, Perkussion, Auskultation, Reflexprüfung, Puls- und 
Blutdruckmessung), 

• Praxishygiene, Desinfektion und Sterilisation,  
• Injektions- und Punktionstechniken,  
• Deutung spezifischer Laborwerte,  
• Kenntnisse der grundlegenden medizinischen Fachterminologie. 
 
 
Unterrichtsthemen 
 
• Immunologie, Mikrobiologie und 

Krankheitslehre  
 
• Innere Medizin bezogen auf die 

prüfungsrelevanten Vorgaben zu den 
Organsystemen: 
⇒ Herz 
⇒ Kreislauf 
⇒ Respirationstrakt  
⇒ Niere 
⇒ endokrines System 
⇒ Verdauungstrakt 
⇒ Leber Galle Pankreas 

 
• Innere Medizin bezogen auf die 

prüfungsrelevanten Vorgaben zu den 
Nebenfächern: 
⇒ Urologie, Gynäkologie 
⇒ Pädiatrie 
⇒ Sinnesorgane, Dermatologie 
 
 
 

 
 

• Orthopädie /Nervensystem / 
Neurologie/Psychiatrie 

• Differentialdiagnostik 
• Hygiene- und 

Sterilisierungsverfahren 
• Gesetzeskunde 
• praktische Untersuchungsmethoden 

aus allen Bereichen (Inspektion, 
Palpation, Perkussion, Auskultation, 
Reflexprüfung, Puls- und 
Blutdruckmessung) 

• Injektionstechniken, Blutentnahme 
• Infektionskrankheiten 
• Notfallmedizin, Erste Hilfe 
• Deutung wichtiger Laborwerte 
• Prüfungstraining 
 
In diesem Kurs wird keine Anatomie 
unterrichtet und die entsprechenden 
Kenntnisse vorausgesetzt! 
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Die Kenntnisüberprüfung 
 
Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung 
a) das 25. Lebensjahr vollendet hat, 
b) mindestens eine abgeschlossene Volks- bzw. Hauptschulbildung nachweisen kann und 

eine abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut hat, 
c) sittlich zuverlässig ist; insbesondere keine schweren strafrechtlichen oder sittlichen 

Verfehlungen vorliegen, 
d) in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs Heilpraktiker, beschränkt auf 

das Gebiet der Physiotherapie geeignet ist, 
e) in einer Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten durch das Gesundheitsamt 

nachweist, dass die Ausübung der Heilkunde, beschränkt auf das Gebiet der 
Physiotherapie, durch sie/ihn keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellen wird, 

f) nicht EU-Staatsangehörige haben eine gültige Aufenthalts- wie auch Arbeitserlaubnis 
nachzuweisen. 

 
Hat der Prüfling bei der schriftlichen Überprüfung mindestens 21 der insgesamt 28 
vorgelegten Fragen zutreffend beantwortet, wird er zur Fortsetzung der Überprüfung im 
mündlichen Teil zugelassen.  
 
Für die schriftliche Überprüfung dürfen 55 Minuten (+5 Minuten Übertragungszeit) in 
Anspruch genommen werden.  
 
Die mündlichen Überprüfungstermine beginnen frühestens drei Wochen nach der 
schriftlichen Prüfung. Die Einladung zur mündlichen Kenntnisüberprüfung mit den 
Angaben über Termin und Ort ergeht schriftlich spätestens zwei Wochen vor dem 
jeweiligen Termin durch die Fachbehörde Gesundheitsamt. 
 
Terminwünsche können nicht berücksichtigt werden. Dringend auszuschließende Tage 
(bitte Schreiben hierzu am Tag der schriftlichen Prüfung mitbringen) werden nach 
Möglichkeit berücksichtigt. Die mündliche Überprüfung dauert pro Person in der Regel 
maximal 30 Minuten. 
 
Wurde der schriftliche Teil der Kenntnisüberprüfung nicht bestanden, erhält der Prüfling 
innerhalb drei Monaten einen schriftlichen Ablehnungsbescheid. 
 
Nach mündlicher Kenntnisüberprüfung 
Nach Bestehen der mündlichen Überprüfung kann der Prüfling nach ca. vier Wochen mit 
dem Erhalt des Erlaubnisbescheides rechnen. Das Ergebnis wird im Anschluss an die 
mündliche Kenntnisüberprüfung vom Amtsarzt bekannt gegeben.  
 
Zuständige Behörden für die Antragsstellung 
Sie stellen Ihren Antrag zur Heilpraktiker-Kenntnisüberprüfung bei der 
Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt oder Kreisfreie Stadt), die für Ihren Wohnort oder 
für den Ort Ihrer künftigen heilkundlichen Tätigkeit zuständig ist. 
 
Zuständig für die Stadt Regensburg ist die Stadtverwaltung Regensburg. Die Überprüfung 
erfolgt durch den Amtsarzt der zuständigen Gesundheitsbehörde. Termine der  
 
schriftlichen Überprüfung durch das Gesundheitsamt finden jeweils statt: 
• am dritten Mittwoch im März (Anmeldung bis 31. Dezember des Vorjahres)  
• am zweiten Mittwoch im Oktober (Anmeldung bis 30. Juni des laufenden Jahres) 
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Ausbildungsturnus  
Sie haben 8 Wochenenden Unterricht (einschließlich praktischer Einheiten und 
Prüfungstraining). Die Ausbildungszeit beträgt 6 Monate.  
 
Hinweis: Nach unserer Erfahrung ist diese Zeit durchaus angemessen, sich den 

umfangreichen Prüfungsstoff anzueignen. 
 
 
 
Die Kursgebühren bei Campus 
 

 Modell 1 Modell 2 
Wochenendkurs 6 Monatsraten Einmalzahlung 

   
8 Wochenendkurse verteilt auf   
6 Monate 

á € 240,00  

Samstag von 9.30 h bis 17.30 h   
Sonntag von 9.30 h bis 15.30 h plus einmalige Anmeldegebühr  
insgesamt 112 volle Stunden (zu 60 
Minuten)  

300,00  

   

 Gesamtpreis: € 1.740,00 Gesamtpreis: € 1.600,00 

 
Hinweis: 
Sollten Sie nach einiger Zeit feststellen, daß Sie in die 24 Monate Heilpraktikerausbildung 
wechseln möchten, um die uneingeschränkte Zulassung zu erhalten, können Sie das 
jederzeit gegen entsprechenden Aufpreis tun. 
 
 
Schulleitung 
Campus Heilpraktikerschulen 
Rachel Röck, Heilpraktikerin 
Gumpelzhaimerstrasse 8a 
D-93049 Regensburg 
Tel.  09 41 / 2 80 21 11 
Fax: 09 41 / 69 89 69 50 10 
 

                    
 
Kursort Regensburg: 
 

  

DB-Trainingszentrum 
Klosterackerweg 1 
93049 Regensburg 
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Campus Heilpraktikerschulen 
Rachel Röck, Heilpraktikerin 
Gumpelzhaimerstrasse 8a 
D-93049 Regensburg 
Tel.  09 41 / 2 80 21 11 
Fax: 09 41 / 69 89 69 50 10 
Email: kontakt@campus-hp.de 
www.campus-heilpraktikerschulen.de 
 

Anmeldung Heilpraktikerausbildung beschränkt auf das Gebiet der 
Physiotherapie 

  
___________________________________ ________________________________ 
Name/Vorname    Beruf 
 
 
___________________________________    ________________________________ 
PLZ/Ort      Geburtsdatum 
 
 
___________________________________    ________________________________ 
Strasse Nr.     Telefon      
       
 
Ausbildungsbeginn und Ort: _____________________________________________ 
 
Ich melde mich verbindlich zur Heilpraktikerausbildung beschränkt auf das Gebiet der 
Physiotherapie an. Die Kursgebühren sind zum 1. jeden Monats fällig. Die Zahlung erfolgt per 
Bankeinzug oder Überweisung. Alle Informationen über Ausbildungsablauf- und Inhalte sowie die 
Kursgebühren und die Kündigungsmöglichkeiten sind mir bekannt. Die Anmeldegebühr ist mit 
Beginn der Ausbildung fällig.  
 
Ausbildung: 6 Monate –   � Modell 1: 240,00 € monatlich, 300,00 € Anmeldegebühr 

8 Wochenenden � Einmalzahlung: 1.600,00 € 
Termine: 1 WE mtl. Samstag,  9:30 h bis 17:30 h 
    Sonntag,  9:30 h bis 15:30 h 
 
Bis 8 Wochen vor Ausbildungsbeginn ist der Rücktritt jederzeit möglich. Die Anzahlung wird in 
diesem Fall zurückerstattet. Ab 8 Wochen vor Ausbildungsbeginn ist der Vertrag für beide Seiten 
rechtskräftig.  
 
Jeder Vertragspartner hat ein Recht auf Kündigung des Vertrages.  
Es gelten folgende Bestimmungen:  
• Der Vertrag kann mit dreimonatiger Frist zum 1. eines Monats von beiden Seiten gekündigt 

werden.  
• Während der dreimonatigen Kündigungsfrist fallen die monatlichen Kursgebühren weiterhin an. 
• Bei einer geleisteten Einmalzahlung werden im Falle der Kündigung die Anmelde- und. 

Kursgebühren werden nicht mehr rückerstattet. 
• Die Kündigung muss per Einschreiben erfolgen. 
 
Der Veranstalter kann Kurstage wegen Krankheit oder anderen wichtigen Gründen ausfallen lassen 
und sie zu einem anderen Termin (nach Absprache mit der Gruppe) nachholen. Bei zu geringer 
Teilnehmerzahl kann der Veranstalter die Ausbildung absagen. Der Vertrag löst sich dann ohne 
Verpflichtungen für beide Seiten auf. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
Datum/Unterschrift Teilnehmer    Datum/Unterschrift Campus HP-Schulen  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

1. Anmeldung 
Ihre Anmeldung sollte schriftlich, per Fax, E-Mail oder auch persönlich erfolgen. Sie erhalten umgehend 
eine Anmeldebestätigung und nach Kursablauf eine Bestätigung zu Teilnahme und Kosten. Sofern eine 
Veranstaltung schon ausgebucht ist, werden wir Sie unverzüglich verständigen.  
Die Kursgebühr und  Anmeldegebühr werden per Lastschrift abgebucht. 
 
2. Änderungen 
Die Mindestteilnehmerzahl für einen Kurs beträgt, soweit nicht anders vermerkt, 10 Teilnehmer. 
Eventuelle Änderungen, Terminverschiebungen, Kursabsagen, auch kurzfristig, sind vorbehalten; sie 
werden den Kursteilnehmern unverzüglich mitgeteilt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Eventuell geleistete Zahlungen werden in diesem Fall unverzüglich rückerstattet. 
 
3. Rücktritt/Storno (nur schriftlich per Einschreiben) 
Falls von Ihrer Seite bei Rücktritt kein Ersatzteilnehmer, der die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, 
gestellt werden kann, wird bei Rücktritt bis spätestens 8 Wochen vor dem jeweiligen Kurs-
/Lehrgangsbeginn eine Stornogebühr von € 40,- berechnet. Danach wird die Hälfte der Kurs-
/Lehrgangsgebühr berechnet. Nach Kursbeginn ist die volle Kurs-/Lehrgangsgebühr zu entrichten. Dies 
gilt auch bei Nichterscheinen.  
 
4. Kündigung 
Jeder Vertragspartner hat ein Recht auf Kündigung des Vertrages. Es gelten folgende Bestimmungen: 
Der Vertrag kann mit fünfmonatiger Frist zum 1. eines Monats von beiden Seiten gekündigt werden. 
Während der fünfmonatigen Kündigungsfrist fallen die monatlichen Kursgebühren weiterhin an. Auch bei 
einer geleisteten Einmalzahlung werden Anmelde- bzw. Kursgebühren werden nicht mehr rückerstattet. 
Die Kündigung muss per Einschreiben erfolgen. 
Die Kündigungsfrist bei der Ausbildung Heilpraktiker Physiotherapie beträgt 3 Monate. 
Während der dreimonatigen Kündigungsfrist fallen die monatlichen Kursgebühren weiterhin 
an.  
 
5. Ermäßigungen 
Teilnehmer an einer laufenden Ausbildung können für alle angebotenen Ergänzungskurse grundsätzlich 
eine Ermäßigung erhalten. 
 
6. Bescheinigungen 
Bewahren Sie Ihre Teilnahme-/Kostenbestätigungen sorgfältig auf (Finanzamt, Rentennachweis). Bei 
Ausstellung von Zweitbescheinigungen berechnen wir Ihnen pro Bescheinigung eine Bearbeitungsgebühr 
von € 10,-. 
 
7. Ausübung der Heilkunde 
Wir weisen darauf hin, dass die Ausübung der Heilkunde im Sinne des Gesetzes nur dem Heilpraktiker 
oder Arzt erlaubt ist. 
 
7. Haftung 
Wir weisen darauf hin, dass die Kurs- und Lehrinhalte mit besonderer Sorgfalt ausgewählt und 
durchgeführt werden. Die Wahl der Durchführung der jeweiligen Behandlung, Therapie oder Medikation 
ist in jedem Fall eine Entscheidung, die der Teilnehmer oder Behandler unter Abwägung der 
entsprechenden Situation selbst zu treffen hat. Aus etwaigen Folgen können keine Ansprüche gegenüber 
den Dozenten der campus-hp Heilpraktikerschulen oder den campus-hp Heilpraktikerschulen direkt 
geltend gemacht werden. 
 
8. Ton- und Bildaufnahmen 
Sind während der Veranstaltungen nicht gestattet. Alle Rechte sind campus-hp vorbehalten. 
 
9. Urheberrechte 
Die Unterrichtsmaterialien (insbesondere Skripten, CD´s und Lehrpläne) werden dem Teilnehmer 
ausschließlich zur alleinigen und nicht übertragbaren persönlichen Nutzung überlassen. Diese sind 
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-gesetzes 
ist ohne Zustimmung von campus-hp unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Übersetzungen oder anderweitiger Verwendung.  
 
10. Mit Erscheinen des aktuellen Gesamtprogramms verlieren alle vorangegangenen Gesamtprogramme, 
Termine und Preise ihre Gültigkeit.  


